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Hinweis für Maßnahmen zum Schutz gegen Baulärm

Stand; Januar 2008
Wer Baustellen betreibt, hat nach § 22 des Bundes-lmmlssionsschutzgesetzes in der derzeit gültlgsn Fassung
dafür zu sorgen, dass

1. Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeklbar sind, und
2. Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu

beschränken

soweit dies erforderlich ist, um die Nachbarschaft vor erhebltehen Belästigungen zu schützen.

Die Bundesregieaing hat Immisslonsrichtwerte festgesetzt, bei deren Uberechreitungen erhebliche Belästigungen
durch Baumaschinen zu besorgen sind (Allgemeine Veiwattungsvorechrtft zum Schutz gegen Baulärm -,
Geräuschlmmfsslonen - vom 19. August 1970, Beilage zum Bundesanzelger Nr. 160).

Als Immissionsrichtwerte sind festgesetzt worden für

D a) Gebiete, In denwi nur gewerbliche oder Indurtlelje Anlagen und
Wohnungen für Inhaber und Letter der Betriebe sowie für Aufclchts-
und Bereltschaftspereonen untergebracht sind,

D b) Gebiete, in denen vorwlogend öowerbllche Anlagen untergebracht sind,

J^c) Gebiete' mit gewerblldien Anlagen und Wohnungen, in denen weder
vowlegend gswerbltehe Anlagen noch vonviegend Wohnungen
untergebracht sind,

[~] d) Gebiete, In denen voiwlegend Wohnungen untorgebracftt sind.
.^

Q e) Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind

f) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pfleßeanstalten

(Zutreffcndw Ist angekreuzt)
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Außer in reinen Industrie- und Gewertoegebieten sind sonst geräuschvolle Bauarbeiten zur Nachtzeit nicht
zulässig. Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bts 7.00 Uhr. Die Bauhenren, Bauunternehmer und Bauleiter
haben die Pfltoht, beim Betrieb von Baumaschinen auf die Einhqttung der Richtwerte zu achten. Unabhängig
davon haben sie ferner die Pflicht, zu jeder Zeit vemneldbare Geräusche von Bauarbelten zu vermeiden (Art. 9
Abs. 1 Bayerischen Bauordnung).

Um die Gefahr von Gesetiesverstößen auszuschließen, Ist der Betrieb an jeder Baustelte möglichst geräuschanm
abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Möglichkeit tärmarme Baumaschinen einzusetzen und Abschfrmmaß-
Nahmen zu treffen. Zu den Abschirmmaßnahmen gehört auch eine den Schallschutz der Anwohner berück-
sichtigende Aufstellung der Baumaschinen.

Unabhängig von der Einhaltung der o. ä. Immisslonsrichtwerte dürfen nach §7 der Geräte- und Maschinenlänn-
Schutzveiwdnung (32: BlmSchV) in reinen, allgemalnen und besonderen Wohngebieten, Klelnsfedlungsge-
bieten, Sonderg»bieten, die der Erholung dienen, Kur- und Kllnlkgebleten und Gebieten fiir die Fremden-
beherbergung entsprechend §§ 2, 3, 4 a, 10 und 11 Abs. 2 der Baunut2ung»Verordnung (BauNVO) aowie
auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pftegeanstalten tm Freien

1. Geräte und Maschinen nach dem Anhang der 32. BlmSchV an Sonn- und Feuertagen ganztägig
sowie an Werktagen In der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr nicht betrieben werden.

2. Geräte und Maschinen nach Nr. 02, 24, 34 und 35 des Anhangs der 32. BlrhSchV an Werktagen
auch In derzeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr, von 13.00 Uhr bla 15.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis
20.00 Uhr nicht betrieben werden, es sei denn, dass für diese Geräte das gemeinschaftliche
Umweltzeichen nach Art. 7 und 9 der Verordnung EG Nr. 1980/2000 des EU-Pariaments und des
Rates vom 17.07.2000 (GemetnschafU. System zur Vergabe eines Umwelteelchens Abi. EG Nr. 237
S. 1) vergeben worden ist und sie mit dem Umweltzetchen nach Art. 8 der Verordnung
EG1980/2000 gekennzeichnet sind.



Typische (Bau-)Geräte und Maschinen nach dem Anhang der 32. BlmSchV (Auszug):
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Hubarbertsbühne mit Verbrennungsmotor
Bauaufzug für den Materialtransport mit Verbrennungsmotor oder Elektromotor
Baustellenbandsägemaschine
Baustellenkreissägemasctilne
Tragbare Motorkettensäge
Verdtehtungsmaschine In der Bauart von
- Vibrationswalzen und nicht vibrierende Walzen, Rüttelplatten und
VibrationsstampfBf - Exploslonsstampfer
Kompressor (< 350kW)
HandgeführterBetonbrecher und Abbau-, Aufbruch- und Spatenhammer
Beton, und Mörtelmischer .
Bauwfnde mit Verbrennungsmotor oder.Elefctrömotor
Förder- und Spritemaschlne für Beton und Mörtel
Förderband
Plaplermaschine (<500 kW) . '
Bohrgerät
Muldenfahrzeug (<500 kW)
Hydraulik- und Sellbagger (<500 kW)
Baggerfader(<500kW)
Grader(<5ÖOI<W)
Hochdruckwasserefrahlmaschlne
Hydraulikhammer
Hydraulikaggregat
Fugenschnefder
Gegengewicht88tap)er mit Verbrennungsmotor
- gelandegängiger Gabelstapler (Gegengewichtsstapler auf Rädern, der In erster Linie
für nafcirbelassenes gewachsenes und aufgewühltes Gelände, z. B. auf Baustellen,
bestimmt ist)
- sonstiger Gegengewlchtsstapler mit einer Tragfähigkeit von höchstens 10 Tonnen,
ausgenommen Gegengewichtsstapler, die speziell für die Contalnerbefördemng gebaut sind
Lader (<500kW)
Mobllkran
Rollbarer Müllbehälter
Straßenfertiger ohne/ mit Hochverdichtungsbohle
Rammausrüstung
Kraftstromerzeuger
Straßenfräse
Turmdrehkran
Transportbetonmischer
Schweißstromerzeuger


